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Streichholz
Anzünden einer Kerze

Mit welchem Streichholz darf ich das Teelicht 
anzünden? 
Kreise die Richtigen ein!
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Erklärung und Hinweise für Brandschutzerziehende und Mitarbeitende in 
Kindertagesstätten

• Dieses Arbeitsblatt kann zur Einführung in das Unterrichtsmodul „Umgang mit Feuer –
Teil 2“ genutzt werden

• Es geht um das Entzünden des Streichholzes. Bevor man aber zum Anzündevorgang
selbst geht, sollte mit den Kindern das Streichholz besprochen werden.

• Es muss darauf hingewiesen werden, dass nur Streichhölzer verwendet werden, die 
nicht gebrochen oder angebrochen sind und natürlich nur solche, die noch nicht 
gebrannt haben.

• Verteilen Sie das Arbeitsblatt an die Kinder und lassen Sie es von ihnen selbstständig 
bearbeiten.

• Besprechen Sie die Ergebnisse mit den Kindern.
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